
(3) Das MfG arbeite v Ja -:ah::.cn seiner Zuctündigkei t allgemein- 
verbindliche Hcchtsvorsehriften aus.

ri o

Das MfG wirkt auf der Grundlage internationaler Verträge 
und Vereinbarungen im Kampf gegen den gemeinsamen imperiali
stischen Feind mit den Sicherheitsorganen sozialistischer 
Staaten zusammen.

§ 7

Die wissenschaftliche Führungs- und Leitungstätigkeit im 
MfS richtet sich vor allem auf:

- die Arbeit am Feind und das Eindringen in politische, 
militärische, ökonomische und wissenschaftliche Zentren 
des Feindes

diesbezügliche prognostische und perspektivische 
Planungen

Konzentration, Spezialisierung und Koordinierung allor 
Kräfte, Mittel und Möglichkeiten auf die zielstrebige 
Lösung der Schwerpunktaufgaben

systematische Kontrolle des Standes der Erfüllung der 
Aufgaben und der Analyse der Ergebnisse

Anwendung neuester Mittel und Methoden in der politisch- 
operativen Arbeit.


